
Präambel

Auf Gr""d des § 1 Abs_3 und des § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. 11.2017 (BGBI. l S. 3634) i.V.m. §58 des Niederaachsische'n
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 12^2010 (Nds. GVBI. S. 576)~hatder-Rat
der Gemeinde lhlow_ diese 65. Flachennutz ^ erung, bestehen'^ aus der
Planzeichnung und der Begründung, beschlösse .̂ >.
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Planunterlage

Kartengrundlage: Amtliche Karte 1 ; 5.000 (AK 5)
Maßstab: 1 :5. 000

Quelle: Auszug aus den Geodäten des Landesamtes
für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,

©2022 VLjQLN
Landesamt für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen,
Regionaldirektion Aurich

Planverfasser

Die 65. Flachennutzungsplananderung wurde ausgearbeitet von der NWP
Planungsgesellschaft mbH, Escheiweg 1, 26121 Oldenburg.

Oldenburg, den^-. ^i.^^
(Unterschrift)

Aufstellungsbeschluss
Der yerwaltungsausschuss der Gemeinde Ihlow hat in seiner Sitzung am 17. 06.2021 die
Aufstellung der 65. Flachennutzungsplanandemr ". ' lassen. Der Aufstellunasbaschlussist
gemäß §2 Abs. 1 BauGB am 06. 01.2023 ortsübli ek, gemacht.

lhlow, denX. O<..^f /. ^
^f Bürgermeister

Beteiligung der Öffentli it gern Abs. 2 BauGB
Der Veiwaltungsausschuss der Gemeinde Ihlow , 1. - in seiner Sitzung am 21.09.2023 dem
Ei?twurf. der 65- Flachennuteunflsplananderung und der Begründung zugesemmt und" seine
öffentliche Auslegung gemäß S 3 Abs. 2 BauGB beschlossen."

Ort und^Dauer der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 wurden am 13. 03.2024 ortsüblich bekannt

Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist der Entwurf der 65. Flachennutzungsplanänderung mit der
Begründung^ die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen'und
die Bekanntmachung im Zeitraum vom 21:03.2024 bis einschl. 26.04^024 Tm" Internet
veröffentlicht und durch leicht zu erreichende^-ZoßangsmOglichkeiten (hier:/öffentliche
Auslegung) zur Verfügung gestellt worden, ^y-'^^ /^>
INow. den.AM. ^5- , ^^3^

i^ ^/^::^:~
\l-y, ^\ ?y ;?/ BQrgermeister

Feststellun^ügschli^
DerRat der Gemeinde Ihlow hat nach PrOfung de~*"''" '' nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
die 65. Flachennutzungsplanänderung nebsfBe . na? eine? Sitzung .am 1^09^2024
beschlossen. ^^ ' 12~ <,
Mo^.. /fiM.. 2.Ql  ff^ä'06- /^^

%. 't\^^ ^/ fV Bürgermeister

Ausferti " Bß^
Dle_65' Fla<:hennu. fz"ngsplana"ctel'"rl9 der Gemeinde ow wird hiermit ausgefertigt/ Die 65.
Flächennutzungsplananderung stimmt mit demJMUac. des Rates der Gemeinde'Tdlow'zum
Zeitpunkt der Beschlussfassung überein. . /.;^i^D£^
Ihlow. den.AM.^^f /y'^^%.
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l'^L i^^gj »' Bürgermeister

nehmigwTg^^
Die 65. Flachennutzungsplananderung ist nti£.^l.?'toflä(Az. :,
vom heutigen Tage . . -^-.";.-' ;;; Ausnahme äs: durch

r . i;i." :s , genehmigt.
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Quelle: Auszug aus den Geodäten des Landesamtes für Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen,

s/10....

/
.^;;
''A//^7/

Beitritts beschluss

Der Rat der Gemeinde Ihlow ist den in der GenehmigungsverfQgung vom ............
(Az. : s. o. ) aufgeführten Maßgaben/ Auflagen/ Ausnahmen in seiner Sitzung am

....... beigetreten.
Die 65. Flachennutzungsplanandemng und die Begründung haben wegen der Maßgaben/
Auflagen gemäß § 4a Abs. 3, Satz 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 BaÜGB vom ....T.................... '.... bis

öffentlich ausgelegen.
Ort und Dauer der öffentlfchen Auslegung wurden am ............................... ortsüblich bekannt
gemacht.

Ihlow, den...............................

Bürgermeister

Bekanntmachung
der 65. pac^^npu^yngsplanänderung ist gemäß § 6 Abs. 5

.n. <.1......... bekannt gemacht
Die Erteilung dgrßenehr
BauGB am ... i^. ^3-CQC~>.. im/ia ^i
worden. ^ ^
Die 65. Flachennutzungsplananderung ist damit am ..<-_ ... &^.. ksam aBid'ordan.
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Planzeichenerklärung

Fläche für den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung: Feuerwehr

Geltungsbereich der FNP-Änderung

^

Ihlow. den-^^. -.&^S: .....
Bürgermeister

Verletzung von ryh ^
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der <6  " ungsplananderung ist die
Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der Flachennutzungsplananderung
und der Begründung nicht geltend gemacht worden.

GE DE IHLO
Landkreis Aurich

65. FIächennutzungsplanänderung

22. Mai 2024

Urschrift

Ihlow, den

Bürgermeister

NWP Planungsgesellschan mbH
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